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temehmens oder seinem Vertreter; bei einer juri
stischen Person obliegen sie demVertretungsberech- 
tiglen.

§ 18
(1) Die Landesbehörde der Volkspolizei kann für 

einzelne Kreise oder Gemeinden anordnen, daß die 
§§ 13 ff. auch für andere Personen, die Reisende, 
Fremde oder Erholungsuchende beherbergen, ent
sprechend angewandt werden.

(2) Die Landesbehörde der Volkspolizei kann für 
einzelne Gemeinden oder Kreise mit starkem sonn
täglichen Ausflugs- und Wochenendverkehr anord
nen, daß von den in den §§ 13 und 17 genannten 
Wohnungsgebern für diejenigen Personen keine 
Meldescheine vorgelegt werden, die nur von der 
Nacht vor bis zum Morgen nach dem Sonn- oder 
Feiertage beherbergt werden. In diesem Falle er
übrigt sich das Ausfüllen des Meldescheines durch 
den Beherbergten, wenn die Eintragung in das 
Fremdenbuch erfolgt.

§ 19
(1) Die Leiter von Sport- und Wanderheimen des 

Deutschen Sportausschusses und seiner Trägerorga
nisationen sind verpflichtet, ein Fremdenbuch zu 
führen, das die dem § 14 entsprechenden Angaben 
und den Tag der Abreise des Beherbergten enthal
ten muß. i

(2) Bei Wandergruppen mit mehr als 10 Teilneh
mern, die Mitglieder einer demokratischen Organi
sation sind und deren Leiter im Besitz eines Jugend
leiterausweises ist, genügt die Eintragung der Per
sonalien des Leiters und der Teilnehmerzahl der von 
ihm geführten Gruppe.

(3) Das Fremdenbuch ist der Volkspolizei, auf An
ordnung der Landesbehörde der Volkspolizei auch 
anderen Verwaltungsstellen, auf Verlangen zur Ein
sichtnahme vorzulegen und 5 Jahre, vom Tage der 
letzten Eintragung an gerechnet, aufzubewahren.

§ 20
(1) Die Leiter von Krankenhäusern, Kliniken, Ent

bindungsanstalten, Kuranstalten, Sanatorien, Heil
stätten u. ä. Anstalten sind verpflichtet, folgende 
Personen sofort zu melden:

a) Personen, die mit Schuß-, Stich- oder Hiebver
letzungen oder in einem sonstigen auf eine 
strafbare Handlung hindeutenden Zustand ein
geliefert werden. Bei der Meldung ist die Art 
der Verletzung oder des Zustandes anzugeben;

b) Personen, bei denen die Umstände ihrer Auf
nahme oder ihre eigenen Angaben erkennen 
lassen, daß sie geistesschwach, dem Erziehungs
berechtigten entlaufen sind oder sich der Straf
verfolgung durch die Flucht entzogen haben;

c) Personen über 15 Jahre, die ohne gültigen Per
sonalausweis Aufnahme finden.

(2) Die Meldung der im Abs. 1 genannten Personen 
hat auf dem „Meldeschein für Krankenhäuser“ zu 
erfolgen.

(3) Die Leiter der im Abs. 1 genannten Anstalten 
sind ferner verpflichtet, über alle aufgenommenen ’ 
Personen ein Verzeichnis in Buch-, Kartei- oder 
Blockform zu führen. Dieses Verzeichnis muß die

genauen Personalien sowie den Tag der Aufnahme 
und Entlassung enthalten. Das Verzeichnis ist der 
Meldestelle auf Verlangen zur Einsichtnahme vor
zulegen und 5 Jahre, vom Tage der letzten Eintra
gung an gerechnet, aufzubewahren.

§ 21
(1) Für die Leiter von Irren-, Pflege-, Bewahr-, Er- 

ziehungs- und ähnlichen Anstalten gilt der § 20 ent
sprechend.

(2) Übersteigt der Aufenthalt in einer der im Abs. 1 
genannten Anstalten die Dauer von 2 Monaten, so 
gelten die allgemeinen Meldevcrschriften nach § 4 
ohne Rücksicht auf das Alter der aufgenommenen 
Personen. Für die Erfüllung dieser Meldepflicht ist 
der Anstaltsleiter verantwortlich.

§ 22
Personen, die, ohne im Inland nach § 4 gemeldet 

zu sein und ohne nach § 4 oder § 13 Wohnung zu 
nehmen, von Ort zu Ort ziehen, haben sich um
gehend, spätestens am Vormittag nach ihrem Ein
treffen, bei der zuständigen Meldestelle zu melden 
und hierbei den Personalausweis vorzulegen.

§ 23
Jeder Aufenthaltswechsel, der durch Unterbrin

gung in Untersuchungs- oder Strafhaft bedingt ist, 
muß durch die zuständige Verwaltungsstelle der 
Volkspolizei oder Justiz, die die Einlieferung oder 
den Aufenthaltswechsel vornimmt, dem Meldeamt 
des bisherigen V/ohnsitzes mitgeteilt werden.

§ 24
Eine allgemeine Regelung der polizeilichen Mel

depflicht für Seeleute und Binnenschiffer bleibt Vor
behalten. Näheres regeln die Durchführungsbestim
mungen.

§ 25
Mit Geldstrafe bis zu 150 DM oder mit Haft bis zu 

8 Wochen wird bestraft, soweit nicht nach anderen 
Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig

1. die ihm für sich oder einen anderen auf Grund 
dieser Meldeordnung obliegende Melde- oder 
Anzeigepflicht nicht oder nicht rechtzeitig er
füllt,

2. die ihm auf Grund dieser Meldeordnung ob
liegende Pflicht zur Mitwirkung bei einer Mel
dung nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt,

3. der Pflicht zum persönlichen Erscheinen auf 
Grund des § 6 Abs. 4 nicht nachkommt,

4. bei der Meldung oder der Mitwirkung an ihr 
unrichtige, unvollständige oder irreführende 
Angaben macht,

5. sich für eine Wohnung anmeldet, in der er 
nicht wohnt, oder bei einer solchen Anmeldung 
mitwirkt.

§ 26
Durchführungsbestimmungen erläßt das Ministe

rium des Innern der Deutschen Demokratischen 
Republik.


